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Über  die  Freundschaft 

Die Freundschaft  richtiger  Freunde  wächst  durch  sich 

selbst,  durch  freundlich-vertrauten  Umgang.  Man nimmt 

sich gegenseitig  zum Muster;  an dem man sich bildet, 

soweit  man daran  Merkmale  des  Gefallens  findet  Man 

fragt  sich:  "Was  kann ich bessern  bei  mir?"  und  zugleich: 

"Wer  wäre  noch besser  als er?" 

Aristoteles 
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Erster  Teil 

Problemeinführung 

1. Kapitel 

Präliminarien 

1. Wer die Gesetzestexte der kontinentaleuropäischen Zivilrechtskodifi-
kationen betrachtet, wird mit der Tatsache konfrontiert,  daß diese schon in ihren 
Eingangsbestimmungen zum Teil recht umfangreiche Regelungen zur Gesetzes-
auslegung enthalten. So finden sich dort Vorschriften über einzelne Stufen der 
Wortauslegung, die Behandlung analoger Fallgestaltungen, die Einbeziehung 
gesellschaftlicher Verhältnisse und übergesetzlicher Rechtsprinzipien. 

Blättert man danach weiter in dem Kapitel zum Schuld- und Vertragsrecht, 
so begegnet einem dort wieder eine Vielzahl recht detailliert gehaltener Ausle-
gungsgrundsätze. Diese beschäftigen sich etwa mit der Wort- und systemati-
schen Auslegung, der Behandlung von Verkehrssitten, allgemeinen Ausdrücken 
und Beispielen oder enthalten Vorgaben hinsichtlich der Aufrechterhaltung des 
Vertrages beziehungsweise für die Entscheidung zweifelhafter  Fälle, wo das 
Geringere gelten soll oder zugunsten des Schwächeren zu entscheiden ist. 

2. Solche schon bei einem flüchtigen Blick in die Zivilgesetze der meisten 
westeuropäischen Nachbarn leicht zu machenden Beobachtungen müssen für 
den deutschen Juristen erstaunlich und verwirrend zugleich wirken. Ist dieser 
doch seit dem Inkrafttreten des BGB nahezu wie selbstverständlich daran ge-
wöhnt, daß Auslegungsgrundsätze im Gesetzbuch nichts zu suchen hätten1. 
Seither hat sich die Vorstellung festgesetzt, das Gesetz könne nicht seine eigene 
Auslegung regeln und tue dies auch nicht2. Selbst anerkannte Auslegungsprin-
zipien mit langer Rechtstradition haben damit gerade bei der Vertragsinterpre-
tation hierzulande nur noch einen geringen Bekanntheitsgrad. Da man sie aus 
den Gesetzbüchern vertrieben und in zu wenig gelesene Lehrbücher zum All-

1 ZweigertlKötz  I, S. 98. Zu den erheblichen Vorbehalten gegenüber Auslegungsregeln aller Art 
schon vor 1900 Honseil,  Argumente S. 30. Den rechtsvergleichenden Aspekt unterschlägt Vollmer 
in seiner neuen wissenschaftstheoretischen Arbeit völlig. 

2 Kelsen,  Reine Rechtslehre S. 349. 



14 1. Teil: Problemeinführung 

gemeinen Teil oder gar in spezielle Arbeiten zur Methodenlehre verbannt hat, 
ist natürlich auch kein Gesetzeskommentar mehr gezwungen, sich mit ihnen 
eingehend auseinanderzusetzen, wie dies im Ausland - aufgrund der Gesetzes-
lage - zwangsläufig der Fall ist. Wenn es doch geschieht, so erfolgt die Darstel-
lung eher zufällig und am Rande.3 Schon seit Savigny wird bekanntlich hierzu-
lande gelehrt, daß man von vorgegebenen Auslegungsregeln nicht allzuviel er-
warten dürfe: Auslegung sei Kunst und Wissenschaft zugleich und mit dem 
Wissen sei das Können automatisch noch lange nicht gegeben.4 Daher hält man 
es hier bis heute für undenkbar, selbständige und detailliert formulierte  Ausle-
gungsregeln zu normieren und noch dazu den Richter an sie zu binden, da der-
artige Grundsätze zwar bestimmte Auslegungsverfahren vorschreiben, aber 
nicht festlegen könnten, in welcher Entscheidungssituation welcher Ausle-
gungsregel zu folgen sei.5 Man begreift sie als bloße Angebote, gewünschte Er-
gebnisse zu legitimieren, sie sind Mittel der Darstellung, nicht der Herstellung 
der Auslegung. 

Soweit bei solcher Grundhaltung für die eigene Rechtsordnung oder aus 
rechtsvergleichendem Interesse heraus von deutscher Seite aus überhaupt eine 
Auseinandersetzung mit den ausländischen Interpretationsregeln in der Vergan-
genheit wie in der Gegenwart erfolgt ist, sind die negativen Beurteilungen allzu 
schnell bei der Hand gewesen. Prägnant heißt es zum Beispiel, daß Gesetzbü-
cher sich von dem Ballast dürftiger  Anleitungen freizuhalten hätten. Als häufig 
bloße Übernahmen aus der "Kodifikationswerkstatt  des  Naturrechts  " 6 könnten 
sie eine methodische Schulung des Rechtsanwenders auch nicht zum Teil erset-
zen. Bestenfalls als Rechtsquellenkatalog taugten die Grundsätze der Gesetzes-
auslegung, obwohl auch dort keine Auflösung, sondern nur eine Verschiebung 
der Problematik erzielt werde. 

3. Für eine rechtsvergleichende Arbeit bedeuten diese oft und in vielen Va-
riationen zu hörenden Vorwürfe der Trivialität und Überflüssigkeit keineswegs 
den schlechtesten Ausgangspunkt. Man wird eher neugierig zu erfahren,  wie die 
betroffenen  Rechtsordnungen selbst mit ihren Auslegungsbestimmungen umge-
hen und fertig werden. Daß die Vorschriften zur Gesetzes- wie zur Vertrags-
auslegung für das moderne Recht nicht völlig irrelevant sein dürften, machen 
allein schon die umfangreichen Gesetzesrevisionen oder Neukodifikationen ab 
der Mitte unseres Jahrhunderts in Italien (1942), Portugal (1967) und Spanien 

Wacke,  JA 1981 S. 667, der diese Entwicklung nachdrücklich beklagt. Am eingehendsten 
sind die klassischen Prinzipien der Vertragauslegung wohl durch Flume II,  § 16 dargestellt, der aber 
wenig Nachahmer gefunden hat. 

4 Savigny,  System IS. 211. 
5 Hassemer,  Juristische Hermeneutik S. 204. 
6 Schott,  Rechtsgrundsätze S. 97; Esser, Grundsatz S. 118 spricht von "Monsterregeln 
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(1974) deutlich, wo die nationalen Gesetzgeber ihre Auslegungskataloge bestä-
tigt, ja bisweilen sogar erweitert haben. 

Die Abfassung von Rechtsfindungsregeln scheint so für jeden Gesetzgeber 
und zu allen Zeiten ein virulentes Problem zu sein. Auch die Beurteilung über 
deren Relevanz haben Hoch- und Tiefphasen durchgemacht.7 Aus der jüngeren 
Literatur gibt es zum Beispiel einerseits die positive Äußerung von Franz  Byd· 
linskfi,  der die österreichischen Gesetzesauslegungsregeln als so wohlgelungen 
bezeichnet hat, daß sie allen methodischen Strömungen nach wie vor eine 
Stütze bieten könnte. Das genaue Gegenteil davon bedeutet das niederschmet-
ternde Fazit von Murad  FericP  zu den Vertragsauslegungsregeln des französi-
schen Rechts, die im wesentlichen totes Recht seien, was sich aus dem Fehlen 
einer umfangreichen Literatur und der sehr knappen Behandlung durch die 
Lehre ergäbe. In diese Linie fügt sich seit 1990 gut die Schuldrechtsreform  in 
den Niederlanden mit ihrer Streichung der zahlreichen gesetzlichen Ausle-
gungsvorgaben ein. Im übrigen gehen die Interpretationsvorschriften  jedoch, 
was ihre Stellung in den Zivilgesetzbüchern angeht, wohl einer recht gesicher-
ten Zukunft entgegen, da aktuelle Gesetzesvorhaben ihre Aufhebung offenbar 
nicht planen. 

Für den Bereich der Testamentauslegung, wo bekanntlich Auslegungs-
probleme besonders häufig auftreten10, sind existierende Auslegungsbe-
stimmungen niemals und nirgends größeren Angriffen  ausgesetzt gewesen wie 
im Bereich von Gesetzen und Verträgen. Dabei ist besonders verwunderlich, 
daß nicht einmal die sonst so rigorosen Gesetzgeber in Deutschland wie in den 
Niederlanden, ebenso wie die jeweiligen nationalen Rechtswissenschaften, ge-
gen solch spezielle Interpretationsvorschriften  je ernsthafte Bedenken angemel-
det haben.11 Argumentiert wird hier vor allem, daß Verträge im allgemeinen 
formfrei  seien, während Testamente aufgrund ihrer Bindung an eine schriftliche 
Form festerer  Strukturen bei der Auslegung bedürften. Ob diese Begründung 
angesichts der durch Massenverkehr und Standardverträge zurückgedrängten 
Idee der Vertragsfreiheit  völlig überzeugend wirkt, wird so zur berechtigten 
Frage. 

4. Da das BGB mit den §§ 133 und 157 lediglich zwei eigentliche Be-
stimmungen zu Auslegungsfragen kennt12, liegt der Schwerpunkt des vorzu-

7 MünchKomrn/A/oyer-A/fl/v,  § 133 BGB Rdnr. 10. 
8 Feriä,  Französisches Recht 2 Β ΠΙ; ebenso GschnitzerlKlang  für § 915 ABGB. 
9 Byd  linski,  Methodenlehre S. 78; Oftinger,  Auslegung S. 82. 
1 0 Dazu Lüderitz,  S. 344 im Vergleich zu den Prinzipien der Rechtsgeschäftsauslegung. 
1 1 MünchKommJLeipold,  § 2084 BGB Rdnr. 27; Asserl  Hartkamp,  Verbintenissenrecht I I Nr. 

279;  Asser/van  der  Ploeg,  Erfrecht  Nr. 96 zu dem Art. 4.3.1.8 (neu) NBW im Erbrecht. 
1 2 Deren Gesetzescharakter als Methodenanweisungen beschreitet Vollmer  S. 14 und 15 ff. 


